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Gewicht, aber nicht nur instrumentell bezogen auf
dieses Programm. Sie haben ein ganz eigenes Ge-
wicht, und zwar nicht nur im Bereich der Kultur- und
Kreativwirtschaft, sondern, wie Sie wissen, über viele
weitere Bereiche hinaus. Der Senat – und nicht nur
der Senator für Kultur – nimmt unsere Städtepartner-
schaften ernst, weil sie für Bremen wichtig sind.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis 90/
Die Grünen)

Präsident Weber: Herr Kollege Rohmeyer, eine wei-
tere Zusatzfrage?

(Abg. R o h m e y e r  [CDU]: Das war nicht
sehr konkret, aber ich warte dann auf die
Beantwortung der Kleinen Anfrage, vielen

Dank!)

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor.

Die dritte Anfrage trägt den Titel „Akzeptanz von
Dokumenten in englischer Sprache für die Anerken-
nung ausländischer Qualifikationen“. Die Anfrage
ist unterschrieben von den Abgeordneten Frau Dr.
Mohammadzadeh, Dr. Güldner und Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen.

Bitte, Frau Kollegin!

Abg. Frau Dr. Mohammadzadeh (Bündnis 90/Die
Grünen): Wir fragen den Senat:

Erstens: Ist es richtig, dass es bei Anerkennungs-
verfahren  im  Hochschulbereich  keiner  beglaubig-
ten deutschen Übersetzung bedarf, wenn die vorge-
legten ausländischen Dokumente, also Zeugnisse, Di-
plome, Notenspiegel et cetera, in englischer Sprache
verfasst sind?

Zweitens: Welche Kenntnisse hat der Senat darüber,
dass die Handelskammer Bremen Dokumente in eng-
lischer Sprache für das Anerkennungsverfahren ak-
zeptiert, während das Bildungsressort im schulischen
Bereich in jedem Fall auf beglaubigten deutschen
Übersetzungen besteht?

Drittens: Welche Möglichkeiten sieht der Senat, Do-
kumente in englischer Sprache einheitlich als aus-
reichend  anzuerkennen,  um  sowohl  Zeit  als  auch
Übersetzungs- und Beglaubigungskosten zu sparen?

Präsident Weber: Diese Anfrage wird beantwor-
tet von Frau Senatorin Professor Dr. Quante-Brandt.

Senatorin Professor Dr. Quante-Brandt: Herr Prä-
sident, meine Damen und Herren! Für den Senat be-
antworte ich die Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: Zeugnisbewertungen für Hochschul-
abschlüsse aus allen Staaten der Welt, die zu nicht
reglementierten Berufen führen, werden auf Antrag
und gegen Gebühr auf Grundlage des „Übereinkom-

mens über die Anerkennung von Qualifikationen im
Hochschulbereich in der europäischen Region“, der
sogenannten Lissabon-Konvention, ausgestellt. Die
Bundesländer haben die Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen, ZAB, die bereits vor Inkraft-
treten  der  Lissabon-Konvention  als  Gutachterstelle
für die Länder fungierte, mit dieser Aufgabe beauf-
tragt.  Es  ist  richtig,  dass  Dokumente  in  englischer
Sprache keiner beglaubigten deutschen Übersetzung
bedürfen.

Einzig für den Kreis der Berechtigten nach dem Bun-
desvertriebenengesetz mit Hochschulabschlüssen, die
zu nicht reglementierten Berufen führen, werden in
Bremen noch Anerkennungsverfahren durchgeführt.
Sofern deren Bildungsnachweise in englischer Spra-
che ausgestellt sind, ist keine Übersetzung erforder-
lich.

Zu Frage 2: Die Handelskammer Bremen bietet eine
individuelle Beratung zur Vorbereitung und Beglei-
tung der Antragstellung bei der IHK FOSA, Foreign
Skills Approval, in Nürnberg an, die zuständig für das
Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit dualer
Ausbildungsberufe  sowie  von  Weiterbildungsab-
schlüssen aus den Bereichen Industrie, Handel, Gas-
tronomie und Dienstleistungen, IHK-Berufe, ist.

Die Handelskammer Bremen hat ihre gesetzliche
Aufgabe gemäß Paragraf 8 Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz an die IHK FOSA übertragen, da für
die Durchführung der Gleichwertigkeitsfeststellungs-
verfahren ein umfangreiches Wissen über ausländi-
sche Berufsbildungssysteme und Berufsqualifikatio-
nen erforderlich ist. Dieses Wissen wird nun zentral
bei der IHK FOSA aufgebaut und damit eine hohe
professionelle Kompetenz gewährleistet. Zudem ga-
rantiert die zentrale Lösung einheitlich hohe Quali-
tätsstandards. Die IHK FOSA akzeptiert die Einrei-
chung der erforderlichen Unterlagen in deutscher oder
englischer Sprache.

Bei Anträgen auf Anerkennung der Gleichwertig-
keit  ausländischer  schulischer  Abschlüsse,  die  in
Bremen bei der Senatorin für Bildung erfolgt, wer-
den englischsprachige Dokumente akzeptiert, sofern
nicht wegen deren fachlicher Komplexität eine Über-
setzung ins Deutsche erforderlich ist.

Gemäß Paragraf 5 Absatz 1 und 2 des Bremischen
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes sind zudem
von im Ausland erworbenen Ausbildungsnachwei-
sen und von Nachweisen über einschlägige Berufs-
erfahrung oder sonstige Befähigungsnachweise, die
zur Feststellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind,
Übersetzungen  in  deutscher  Sprache  vorzulegen.
Nach einer Übergangsphase soll geprüft werden, ob
auch in diesen Fällen auf eine Übersetzung verzich-
tet werden kann.

Zu Frage 3: Mit Einführung des Berufsqualifikati-
onsfeststellungsgesetzes ist zu erwarten, dass mehr
Menschen als bisher aus dem In- und Ausland auf
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die Möglichkeit aufmerksam werden, ihre ausländi-
schen  Berufsqualifikationen  anerkennen  zu  lassen,
und daher Dokumente in vielen Sprachen eingereicht
werden. Dem Anspruch des Anerkennungsgesetzes
auf zeitnahe Prüfung aller Dokumente kann durch
das Arbeiten mit deutschen Übersetzungen in Bezug
auf  alle  Sprachen,  nicht  nur  Englisch,  besser  und
qualifizierter entsprochen werden. Deutsche Über-
setzungen können Missverständnissen vorbeugen und
beschleunigen die Bearbeitung. Fachspezifische Aus-
sagen in Entwicklungsberichten beziehungsweise Er-
läuterungstexten  sind  häufig  nicht  selbsterklärend.
Spätestens für berufliche Zwecke, Aus- und Fortbil-
dung, Berufstätigkeit benötigen die Antragsstellerin-
nen und Antragsteller neben dem Gleichstellungsbe-
scheid und dem im Heimatland erworbenen Zeug-
nisdokument eine deutsche Übersetzung. Vor diesem
Hintergrund sieht der Senat derzeit keine Möglich-
keit, Dokumente in englischer Sprache einheitlich als
ausreichend anzuerkennen.

Derzeit befindet sich eine Verwaltungsvereinba-
rung zur Übertragung von Aufgaben auf das KMK-
Sekretariat im Entwurf. Diese Verwaltungsvereinba-
rung  geht  zunächst  von  einer  Übertragung  von
Zuständigkeiten auf die ZAB bezogen auf nicht re-
glementierte landesrechtlich geregelte schulische Be-
rufsaus- und Fortbildungsabschlüsse aus. Verschie-
dene Bundesländer, darunter auch Bremen, sind auch
hinsichtlich der landesrechtlich geregelten reglemen-
tierten Abschlüsse, zum Beispiel der Erzieher/Erzie-
herinnen, an einer Zuständigkeitsübertragung auf die
ZAB interessiert. Sollte es zu einer entsprechenden
Übertragung der Zuständigkeiten auf die ZAB kom-
men ist davon auszugehen, dass Dokumente in eng-
lischer  Sprache  dort  anerkannt  werden.  –  Soweit
die Antwort des Senats!

Präsident Weber: Frau Kollegin Dr. Mohammad-
zadeh, haben Sie eine Zusatzfrage?

Abg. Frau Dr. Mohammadzadeh (Bündnis 90/Die
Grünen): Herzlichen Dank für diese ausführliche und
fundierte Antwort! Ich habe eine Frage, die sich auf
die Antwort auf Frage zwei bezieht: Gibt es vonsei-
ten der Senatorin für Bildung und Wissenschaft Re-
gelungen, wer die Kosten der Übersetzung der Do-
kumente ins Deutsche übernehmen soll, weil sie fach-
lich komplex und nicht in englischer Sprache verständ-
lich und nachvollziehbar sind?

Senatorin Professor Dr. Quante-Brandt: Die Rege-
lung ist Folgende: Der Antragsteller oder die Antrag-
stellerin muss das selbst zahlen.

Präsident Weber: Frau Kollegin, eine weitere Zu-
satzfrage?

Abg. Frau Dr. Mohammadzadeh (Bündnis 90/Die
Grünen): Sehen Sie Handlungsbedarf, wenn von un-

serem Ressort englischsprachige Dokumente als fach-
lich komplex eingestuft werden?

Senatorin Professor Dr. Quante-Brandt: Wir sehen
natürlich den Handlungsbedarf darin, gegebenenfalls
zu schauen, ob es uns möglich ist, die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter in der englischen Sprache so
fortzubilden, dass die Zahl der Zeugnisse, die sie dann
selbst anerkennen können, größer wird, das ist der
eine Weg. Der andere Weg, den ich genannt habe,
ist, dass wir das abgeben wollen und es somit zen-
tral geregelt wird. Das ist die größte Sicherheit, weil
dort dann Menschen sitzen, die umfangreiche Kom-
petenzen haben.

Zur Frage der Kosten, auf die Sie eingegangen sind!
Im Moment sehen wir uns nicht in der Lage, dafür
finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Im
Einzelfall mag das unangenehm sein, aber vielleicht
sind dann auch im Einzelfall vernünftige Lösungen
für die betreffende Person zu finden.

Präsident Weber: Weitere Zusatzfragen liegen nicht
vor.

Die vierte Anfrage betrifft die Möglichkeit von zwei
Einschulungsterminen im Jahr auf weitere Grund-
schulen ausweiten. Die Anfrage ist unterschrieben
von den Abgeordneten Frau Dogan, Dr. Schlenker,
Dr. Güldner und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Bitte, Frau Kollegin Dogan!

Abg. Frau Dogan (Bündnis 90/Die Grünen): Wir
fragen den Senat:

Erstens: Wie bewertet der Senat das Modell, das
in der Bremer Grundschule am Buntentorsteinweg
mit  fünf  Kindergärten  gemeinsam  bereits  seit  vier
Jahren umgesetzt wird, bei dem es zweimal im Jahr
möglich ist, Kinder einzuschulen?

Zweitens: Welche Voraussetzungen müssen aus
Sicht des Senats vorliegen beziehungsweise geschaf-
fen werden, damit das zweimalige Einschulen auch
an anderen Grundschulstandorten möglich wird?

Drittens: Gibt es weitere Grundschulen in Bremen
und/oder Bremerhaven, die in einem gemeinsamen
Verbund mit Kindergärten Interesse daran geäußert
haben, zweimal im Jahr einschulen zu können, be-
ziehungsweise liegen hierfür bereits Anfragen vor?

Präsident Weber: Diese Anfrage wird beantwor-
tet von Frau Professorin Dr. Quante-Brandt.

Senatorin Professor Dr. Quante-Brandt: Herr Prä-
sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für
den Senat beantworte ich die Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: Bei der sogenannten zweimaligen Ein-
schulung  handelt  es  sich  um  die  Möglichkeit  der
Einschulung zum Schuljahresbeginn oder zum Halb-
jahr, die an der Grundschule am Buntentorsteinweg


